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Neuenkirchen-

Vörden 
 
 

 

Vorlage Nr. 
 

022/2026 
 

Kämmerei 

 

x öffentlich 

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 

Finanzausschuss 
 

20.04.2026 Zur Vorbereitung 

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 

Verwaltungsausschuss 
 

27.04.2026 Zur Vorbereitung 

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 

Gemeinderat 
 

12.05.2026 Zur Beschlussfassung 

 
 
 

TOP Pakt für Kommunalfinanzen – Verwendung der Fördermittel 
 
 

Beschlussempfehlung 

 
Die Fördermittel aus dem Pakt für Kommunalfinanzen in Höhe von 338.015,98 EUR 
werden für die Anschaffung des Gerätewagens Logistik der Feuerwehr eingesetzt.  
 
 

Begründung 

 
In der Finanzausschusssitzung am 22.09.2025 wurde unter Eingänge und Mitteilungen 
bereits über den sogenannten Pakt für Kommunalfinanzen berichtet. Der Ausschuss hatte 
gewünscht, dass über die Verwendung der Mittel gesondert entschieden wird.  
 
Die Niedersächsische Kommunalfördergesetzverordnung des MI (NKomFöGVO-MI) wurde 
am 20.11.2025 bekanntgegeben. Durch diese Verordnung werden 600 Mio. EUR aus dem 
Jahresüberschuss 2024 des Landes an die niedersächsischen Kommunen verteilt. Der Anteil 
für Neuenkirchen-Vörden beträgt 338.015,98 EUR.  
 
Eine erste Rate in Höhe von 225.344,00 EUR ist bereits am 08.12.2025 bei der 
Gemeindekasse eingegangen und wurde beim PSP Element I1.000246.550 – Zuschuss 
Pakt Kommunalfinanzen verbucht. Der restliche Betrag von 112.671,98 EUR wurde im 
Haushalt 2026 eingeplant. Er kann beim Land unter Angabe der tatsächlich entstandenen 
Kosten der jeweiligen Investition abgerufen werden.  
 
Die Fördermittel können für Maßnahmen eingesetzt werden, die ab dem 01.01.2025 
begonnen wurden und bis zum 31.12.2031 abgeschlossen sind. Der Förderschwerpunkt ist 
weit gefasst und umfasst u.a. sämtliche Infrastrukturmaßnahmen, Katastrophen- und 
Bevölkerungsschutz, Klimaschutz, Kultureinrichtungen etc. Ein kommunaler Eigenanteil wird 
nicht gefordert.  
 
Damit der Betrag, wie im Haushalt geplant, noch in 2026 abgerufen werden kann, sollte für 
den Einsatz der Fördermittel eine Investition ausgewählt werden, die auch noch in diesem 
Jahr abgeschlossen wird.  
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Laut Mitteilung des Hauptamtes wird der Gerätewagen Logistik für die Feuerwehr Vörden 
(I.300047.510 und I1.300047.510.001) voraussichtlich im Juli/August 2026 geliefert. Für die 
Maßnahme sind insgesamt 634.000 EUR vorgesehen, so dass die Fördermittel komplett für 
diese Maßnahme eingesetzt werden können.  
 
Im Hinblick auf die finanzielle Situation der Gemeinde sollten die Fördermittel möglichst 
zeitnah abgerufen werden. Daher wird vorgeschlagen, diese für die Anschaffung des 
Gerätewagens Logistik der Feuerwehr Vörden einzusetzen.  
 
 

Finanzielle Auswirkungen Ja  Nein   

 
 
 
 
 
 
 
Brockmann 
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